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DENIC-Registrierungsrichtlinien

Die DENIC eG registriert Internet-Domains unterhalb der deutschen
Top Level Domain (TLD) .de. Sie tut dies ohne Gewinnerzielungsab-
sicht zum Nutzen aller am Internet Interessierten und befindet sich
darin in Übereinstimmung mit den international anerkannten Stan-
dards für den Betrieb einer Länder-TLD-Registrierungsstelle.

I.
Registrierungsaufträge können entweder über einen Internet-Service-
Provider, der DENIC-Mitglied ist (ISP), oder unmittelbar an die DENIC
(DENICdirect) erteilt werden. Voraussetzung für die Bearbeitung ist in
beiden Fällen, dass der Auftraggeber die nach diesen Richtlinien
erforderlichen Angaben vollständig und zutreffend übermittelt und die
gewünschte Domain den in diesen Richtlinien enthaltenen Vorgaben
entspricht. Der Registrierungsvertrag kommt zwischen dem künftigen
Domaininhaber und der DENIC erst durch die Registrierung zustande;
für ihn gelten neben diesen Richtlinien die Registrierungsbedingungen
der DENIC.

II.
Eine Domain kann (neben der TLD .de) nur bestehen aus Ziffern (0
bis 9), Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z, also ohne
Umlaute und andere Sonderbuchstaben) und Bindestrichen (-). Sie
muss wenigstens einen Buchstaben enthalten und darf mit einem
Bindestrich weder beginnen noch enden. Groß- und Kleinschreibung
werden nicht unterschieden. Die Mindestlänge einer Domain beträgt
drei, die Höchstlänge 63 Zeichen. Unzulässig als Domains sind die
Namen anderer Top Level Domains (wie gegenwärtig z. B. arpa, com,
edu, gov, int, net, nato, mil, org und sämtliche länderbezogenen TLDs)
sowie deutsche Kfz-Kennzeichen. Die Einrichtung eigener Subdoma-
ins unterhalb der bei der DENIC registrierten Domain ist zulässig.

III.
Der Domaininhaber (descr:) ist der Vertragspartner der DENIC und
damit der an der Domain materiell Berechtigte. Sofern es sich nicht

um eine natürliche Person handelt, ist bei Auftragserteilung die voll-
ständige den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Firmierung mit
Rechtsformzusatz anzugeben. Ebenso muss die Anschrift mitgeteilt
werden, wobei die Angabe einer Postfachadresse nicht ausreicht.

Der administrative Ansprechpartner (admin-c) ist die vom Domainin-
haber benannte natürliche Person, die als sein Bevollmächtigter
berechtigt und verpflichtet ist, sämtliche die Domain betreffenden
Angelegenheiten verbindlich zu entscheiden, und die damit den
Ansprechpartner der DENIC darstellt. Anzugeben sind Name und
Adresse des admin-c. Sofern der Domaininhaber seinen Sitz nicht in
Deutschland hat, ist der admin-c zugleich dessen Zustellungsbevoll-
mächtigter i. S. v. §§ 174 f. ZPO; er muss in diesem Falle seinerseits
seinen Sitz in Deutschland haben und seine Straßenanschrift ange-
ben.

Der technische Ansprechpartner (tech-c) betreut die Domain in tech-
nischer Hinsicht. Für ihn sind Name, Anschrift, Telefon- und Telefax-
nummer sowie E-Mail-Adresse anzugeben.

Der Zonenverwalter (zone-c) betreut den oder die eigenen Nameser-
ver des Domaininhabers und ist mit Name, Anschrift, Telefon- und
Telefaxnummer sowie E-Mail-Adresse anzugeben. Sofern der Domai-
ninhaber keine eigenen Nameserver delegiert, ist ein zone-c nicht
erforderlich.

IV.
Die DENIC nimmt die nach Ziffer III. erforderlichen Daten in die öffent-
liche DENIC-Datenbank (whois) auf und gibt sie im Rahmen des
DENIC-Abfrageservice weiter, da dies technisch und rechtlich erfor-
derlich ist. Wünscht der Auftraggeber die Veröffentlichung weiterer
Telefon- und Telefaxnummern sowie E-Mail-Adressen, hat er diese
ebenfalls anzugeben und ausdrücklich seine Zustimmung zur Veröf-
fentlichung zu erteilen.   

DENIC-Registrierungsbedingungen umseitig



DENIC-Registrierungsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Registrie-
rungsvertrag zwischen der DENIC Domain Verwaltungs- und Be-
triebsgesellschaft eG, Frankfurt am Main, (nachfolgend „DENIC“) und
dem Auftraggeber (nachfolgend „Kunde“). Der Kunde sendet den
Registrierungsauftrag direkt oder über einen Internet Service Provider,
der DENIC-Genosse ist, (nachfolgend „ISP“) an die DENIC. Die
DENIC nimmt den Auftrag durch Bestätigung oder Durchführung der
Registrierung an.

§ 2 Aufgaben von DENIC
(1) Die DENIC registriert die Domain unter dem Top-Level .de., wenn
die Domain nicht bereits für einen Dritten registriert ist. Die DENIC ist
nicht verpflichtet zu prüfen, ob die Nutzung durch den Anmelder
rechtmäßig ist. Bei offensichtlichen Rechtsverletzungen kann die
DENIC die Registrierung verweigern.
(2) Die DENIC nimmt die Domain und deren technische Daten in ein
öffentliches Register (whois) auf, das, ausgenommen der Wartungs-
zeiten, mit dem Internet verbunden ist und in regelmäßigen Abständen
zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird. Die Bereitstellung des
Registers durch andere Betreiber ist nicht Bestandteil der DENIC-
Leistung.
(3) Die DENIC versieht eine Domain mit einem Dispute-Eintrag, wenn
ein Dritter glaubhaft macht, dass er ein Recht auf die Domain hat und
dieses gegenüber dem Domain-Inhaber geltend macht, vorausge-
setzt, er stellt die DENIC und den ISP von möglichen Ansprüchen des
Domain-Inhabers und Dritter frei. Der Dispute-Eintrag hat Wirkung für
ein Jahr. Die DENIC verlängert auf Antrag den Dispute-Eintrag, wenn
der Dritte nachweist, dass die Auseinandersetzung noch nicht abge-
schlossen ist. Eine Domain, die mit einem Dispute-Eintrag versehen
ist, kann vom Inhaber weiter genutzt, jedoch nicht übertragen werden.

§ 3 Pflichten des Kunden
(1) Der Kunde versichert, dass seine Angaben richtig sind und er zur
Nutzung der Domain berechtigt ist, insbesondere, dass die Domain
keine Rechte Dritter verletzt und nicht gegen allgemeine Gesetze
verstößt. Hat er keine(n) Wohnsitz/Niederlassung in Deutschland,
benennt er einen in Deutschland ansässigen Zustellungsbevollmäch-
tigten als „admin-c“. Jeder „admin-c“ ist mit Zustellanschrift anzuge-
ben.
(2) Der Kunde stellt die technischen Voraussetzungen zur Konnektie-
rung der Domain sicher, prüft sofort nach Registrierung die Funkti-
onsfähigkeit des Zugriffs im Internet und die unter
<http://www.denic.de> veröffentlichten Angaben und teilt der DENIC
oder dem ISP Änderungen hierzu jeweils unverzüglich mit.

§ 4 Vergütung
(1) Wird der Auftrag über einen ISP erteilt und kommt dieser seinen
Domain-Zahlungsverpflichtungen gegenüber der DENIC nach, ruht die
Vergütungspflicht des Kunden.
(2) Erfüllt der ISP seine Zahlungspflichten gegenüber der DENIC
nicht, hat der Kunde die Registrierungsleistungen unmittelbar an die
DENIC zu vergüten. Die Registrierungspreise und die Zahlungsfällig-
keit ergeben sich aus der jeweils aktuellen DENIC-Preisliste, abrufbar
unter <http://www.denic .de>. Die DENIC kann die Preise mit einer
Ankündigungsfrist von zwei Monaten ändern.

§ 5 Haftung
(1) Die DENIC haftet nur für von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen grob
fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden sowie bei verschul-
deter Verletzung wesentlicher vertraglicher Hauptpflichten und bei
Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Der ISP ist nicht DENIC-
Erfüllungsgehilfe.
(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher vertraglicher Haupt-
pflichten haftet die DENIC höchstens bis zum typischerweise vorher-
sehbaren Schaden, in der Regel bis zur Höhe einer Domain-
Jahresvergütung.
(3) Der Kunde haftet für sämtliche Schäden, die der DENIC aufgrund
fehlerhafter Registrierungsangaben entstehen.

(4) Der Kunde leistet der DENIC Ersatz für alle Schäden, die der
DENIC durch die Inanspruchnahme Dritter wegen fehlender Berechti-
gung des Kunden zur Nutzung der Domain entstehen und stellt die
DENIC von allen Ansprüchen Dritter frei.

§ 6 ISP-Wechsel und Domain-Übertragung
(1) Bei Beendigung des ISP-Vertrags mit anschließender Selbstver-
waltung durch den Kunden oder bei ISP-Wechsel gibt der Kunde
selbst oder durch den neuen ISP den Auftrag, die Domain umzuregi-
strieren. Die DENIC nimmt die Umregistrierung vor, wenn der alte ISP
der Freigabe nicht widerspricht oder der DENIC der Umregistrie-
rungsauftrag des Kunden vorliegt.
(2) Die Domain ist übertragbar. Die DENIC überträgt die Domain an
einen vom Kunden benannten Dritten, wenn der Kunde den Registrie-
rungsvertrag kündigt und der Dritte einen Auftrag zur Registrierung
erteilt. Die DENIC ist berechtigt, einen Registrierungsauftrag abzuleh-
nen, solange ein Dritter ein Recht auf die Domain gegenüber der
DENIC geltend macht (Dispute-Eintrag).

§ 7 Kündigung und Sperrung
(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann vom
Kunden - erstmals nach Ablauf des ersten Vertragsjahres - mit einer
Frist von einem Monat zum Ende des Folgemonats gekündigt werden.
Geleistete Vergütungen erstattet die DENIC nicht.
Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(2) Die DENIC kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist aus
wichtigem Grund kündigen, insbesondere wenn
a) der Kunde wesentliche Vertragspflichten nachhaltig verletzt, z.B.

nach Mahnung und Fristsetzung die fällige Vergütung nicht be-
zahlt oder

b) die Domain als solche rechtswidrig ist oder
c) der Kunde schriftlich und uneingeschränkt erklärt, er wolle die

Domain nicht nutzen oder
d) in einem rechtskräftigen gerichtlichen Titel festgestellt ist, dass

der Kunde nicht berechtigt ist, die Domain zu nutzen oder
e) der ISP des Kunden nach Mahnung und Fristsetzung eine fällige

Domain-Vergütung nicht bezahlt oder die Domain nicht ord-
nungsgemäß verwaltet und der Kunde nach Aufforderung inner-
halb einer Frist von einem Monat weder einen neuen ISP benennt
noch der Weiterführung ohne ISP zustimmt oder

f) die Identität des Kunden aus den Registrierungsangaben nicht
festgestellt werden kann oder

g) die Zustellung an den unter „admin-c“ Genannten bei zwei auf-
einander folgenden Versuchen scheitert, ohne dass die DENIC
dies zu vertreten hat, oder

h) der Kunde nach Aufgabe seines Wohnsitzes/seiner Niederlas-
sung in Deutschland nach Mahnung und Fristsetzung keinen Zu-
stellungsbevollmächtigten in Deutschland als „admin-c“ benennt
oder

i) Domain-Daten falsch sind.

§ 8 Datenschutzhinweis
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Namen und Anschrif-
ten des Domaininhabers sowie des administrativen und techni-
schen Ansprechpartners und des Zonenverwalters, vom techni-
schen Ansprechpartner und Zonenverwalter zudem die Telefon-
und Telefaxnummer sowie die E-Mail-Adresse, im DENIC-
Register (whois) veröffentlicht und im Rahmen des DENIC-
Abfrageservices weitergegeben werden. Weitere Telefonnum-
mern, Telefaxnummern sowie E-Mail-Adressen werden nur auf
ausdrücklichen, schriftlich erklärten Wunsch des Kunden veröf-
fentlicht und mitgeteilt.

§ 9 Rechtswahl und Gerichtsstand
Der Registrierungsvertrag unterliegt deutschem Recht. Für Kaufleute
und Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland
ist Frankfurt am Main ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprü-
che im Zusammenhang mit dem Vertrag. Die DENIC kann auch im
allgemeinen Gerichtsstand des Kunden klagen.


